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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

§ 1. Geltungsbereich 
1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen der Firma Erdbau Rodasari, 
nachfolgend Auftragnehmerin genannt, gelten für sämtliche Auftrags- 
und übrigen Vertragsverhältnisse zwischen der Auftragnehmerin und 
dem Auftraggeber, und zwar auch für zukünftige Leistungs- und Vertrags-
verhältnisse. Der Auftraggeber erkennt die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Auftragnehmerin durch Auftragserteilung als allein verbind-
lich an. Etwaigen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hier-
durch widersprochen. Sie werden auch von der Auftragnehmerin dann 
nicht anerkannt, wenn der Auftraggeber seine allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen mit der Auftragserteilung übersendet und nach Eingang des 
Auftrags die Auftragnehmerin den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers nicht ausdrücklich widerspricht.  
2. Sämtliche Angebote der Auftragnehmerin sind freibleibend und unver-
bindlich. Sie werden erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. 
der Arbeitsaufnahme der Auftragnehmerin oder deren Unterbeauftrag-
ten wirksam. Die Auftragnehmerin behält sich Änderungen bezüglich der 
Auftragsbestätigung vor, soweit zwischen Angebotsabgabe und Auftrags-
ausführungsbeginn Änderungen in den Kalkulationsgrundlagen (Lohnstei-
gerungen o. ä.) oder Risikoerhöhungen eintreten.  
3. Mit Eingang der schriftlichen Auftragsbestätigung der Auftragnehme-
rin wird mit dem Auftraggeber die Ausführung der Auftragsarbeiten nach 
VOB neueste Fassung vereinbart. 
 

§ 2. Fristen, Termine, Verzug 
1. Von der Auftragnehmerin benannte Ausführungszeiten, -fristen und -
termine sind unverbindlich freibleibend, es sei denn, die Auftragnehme-
rin bestätigt schriftlich und ausdrücklich die Verbindlichkeit. Wird die Ein-
haltung verbindlich anerkannter Fristen und Termine durch Umstände 
unmöglich, die nicht durch die Auftragnehmerin zu verantworten sind, 
wird der Zeit- und Fristlauf für die Dauer der Unterbrechung und/oder 
Unmöglichkeit gehemmt. Im Falle einer unangemessen langen Unterbre-
chung und/oder gänzlicher Unmöglichkeit der Auftragsdurchführung ist 
die Auftragnehmerin zum Rücktritt berechtigt, sofern die Durchführung 
des Auftrages unzumutbar ist. Gleiches gilt auch im Falle von Ereignissen, 
die auf höhere Gewalt beruhen. Dabei stehen der höheren Gewalt alle 
Umstände gleich, die der Auftragnehmerin die Ausführung des Auftrages 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, z. B. hoheitliche Maß-
nahmen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen aller Art, Behinderung 
der Verkehrswege, unabhängig davon, ob diese Umstände bei der Auf-
tragnehmerin, einem Subunternehmer oder einem Lieferwerk eintreten. 
2. Die Auftragnehmerin kommt nur durch schriftliche Mahnung in Ver-
zug. Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Auftragnehmerin im Falle des 
Verzuges eine angemessene Nachfrist zu setzen. Für den Fall des frucht-
losen Fristablaufes ist der Auftraggeber zum Rücktritt lediglich bezüglich 
der bis dahin von der Auftragnehmerin noch nicht erbrachten Leistungen 
berechtigt. Sind die bis zum Fristablauf bereits erbrachten Leistungen für 
den Auftraggeber lediglich von geringer Bedeutung, so ist er im Fall des 
Verzuges auch zum Rücktritt vom Gesamtvertrag berechtigt. Die Haftung 
der Auftragnehmerin für einen durch sie schuldhaft verursachten Verzug-
schaden beim Auftraggeber wird auf 30 % des Wertes der verspäteten 
oder nicht erbrachten Leistung beschränkt. Die Haftungsbegrenzung gilt 
nicht für Fälle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Ein etwaiger 
Verzugsschaden ist durch den Auftraggeber nachzuweisen. 
 

§ 3. Zahlungsbedingungen 
1. Sämtliche Zahlungen sind netto Kasse sofort nach Rechnungserhalt zu 
leisten. Andere Zahlungskonditionen sind nur im Falle schriftlicher bei-
derseitiger Vereinbarung gültig. Vorkasse Rechnung und Rechnung. Es 
werden keine PayPal Zahlungen, Schecks oder ähnliches akzeptiert.    
2. Zahlungsverzug: Nach Ablauf der vereinbarten Frist befinden Sie sich 
im Zahlungsverzug. Das Mahnverfahren beginnt mit dem Verzug. Bei B2B 
Geschäften mit Unternehmen, Behörden und anderen Institutionen wird 
gem. §288 Abs. 5 BGB eine pauschale Mahngebühr von 40 Euro bean-
sprucht. Bei allen übrigen Geschäften mit Verbrauchern fallen Mahnkos-
ten wie folgt an: 
1. Mahnung 2,50 Euro,  
2. Mahnung 5,00 Euro,  
3. Im Falle verspäteter Zahlung sind vom Auftraggeber ab Fälligkeit 
zusätzlich zum Rechnungsbetrag Zinsen für Verbraucher Geschäfte in 
Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz sowie bei Handelsgeschäften Ver-
zugszinsen in Höhe von 9 % veranschlagt. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Zinsschadens bleibt vorbehalten. 
 4. Kommt der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht pünktlich nach oder werden der Auftragnehmerin 
Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem Ermessen geeignet 
sind, die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers zu beeinträchtigen, so 
werden alle Forderungen der Auftragnehmerin, auch soweit dafür 
Wechsel angenommen wurden, sofort fällig und zahlbar. Im Falle des 
vollständigen oder teilweisen Zahlungsverzuges des Auftraggebers ist die 
Fortführung und Beendigung ihrer Leistungen von Vorauszahlungen ab-
hängig zu machen. Leistet der Auftraggeber auf Aufforderung keine Vo-
rauszahlung, ist die Auftragnehmerin berechtigt, anstelle der Erfüllung 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zu-
rückzutreten. 
5. Etwaige Zurückbehaltungsrechte des Auftraggebers werden ausge-
schlossen. Der Auftraggeber kann mit eigenen Forderungen nur insoweit 
aufrechnen, als diese Forderungen entweder von der Auftragnehmerin 
als fällig anerkannt oder aber rechtskräftig festgestellt sind. 
 
§ 4. Genehmigungen 
1. Der Auftraggeber hat etwaige öffentlich-rechtliche Erlaubnisse 
(z. B. baurechtliche Genehmigungen, straßenverkehrsrechtliche Geneh-
migungen, Abbruchgenehmigungen, wattrechtliche Genehmigungen, Ab-
fallbeseitigungsgenehmigungen etc.) zu beschaffen und der Auftragneh-
merin vor Durchführung des Auftrages vorzulegen. Liegen die eventuell 
erforderlichen Genehmigungen nicht vor, ist die Auftragnehmerin be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichter-
füllung zu verlangen. Die Auftragnehmerin haftet nicht für Schäden des 
Auftraggebers, die diesem im Falle des Widerrufs oder der Nichterteilung 
von Genehmigungen entstehen. Wird die Durchführung des Auftrages in-
folge Widerrufs unmöglich oder wird die Ausführung des Auftrages im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten über die Genehmigungen unangemessen 
lange hinausgezögert und/oder unterbrochen, ist die Auftragnehmerin 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Ersatz ihrer Aufwendungen 
zu verlangen. Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen auf der Bau-
stelle, die nicht von der Auftragnehmerin zu vertreten sind, werden dem 
Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt.  
 
§ 5. Gewährleistung 
1. Mängel sind vom Auftraggeber unverzüglich nach Bekanntwerden 
oder nach Beendigung der Leistung der Auftragnehmerin dieser schrift-
lich anzuzeigen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich zu rügen. 
2. Der Auftragnehmerin ist vom Auftraggeber Gelegenheit zu geben, 
den Mangel zu begutachten. Im Falle berechtigter, unverzüglicher 
Mängelrüge ist die Auftragnehmerin berechtigt, den Minderwert zu 
ersetzen oder nachzubessern. 
3. Erfolgt die Mängelanzeige nicht unverzüglich oder wird der Auftrag-
nehmerin nicht Gelegenheit gegeben, den Mangel zu beseitigen, 
entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche. Kommt die Auftragnehme-
rin einer anerkannten oder bestehenden Nachbesserungspflicht nicht 
oder nicht vertragsmäßig nach, kann der Auftraggeber mindern. Der 
Rücktritt vom Vertrag wird ausgeschlossen. 
4. Weitergehende Gewährleistungsansprüche – insbesondere für 
Mangelfolgeschäden – werden ausgeschlossen. 
 
§ 6. Allgemeine Haftungsbegrenzung/Verjährung 
1. Soweit nicht in diesen Bedingungen zugestanden, werden Haftungsan-
sprüche gegen die Auftragnehmerin – insbesondere Schadenersatzan-
sprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung vertraglicher Neben-
pflichten, Verschulden bei Vertragsabschluss, unerlaubte Handlung etc. – 
ausgeschlossen, und zwar auch soweit solche Ansprüche im Zusammen-
hang mit Gewährleistungsrechten des Auftraggebers stehen. Es sei denn, 
die Haftung beruht auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  
2. Für sämtliche Ansprüche gegen die Auftragnehmerin gilt eine Verjäh-
rungsfrist von 1 Jahr, soweit nicht durch diese Geschäftsbedingungen 
oder gesetzlich andere Verjährungsfristen zwingend gelten. 
 

§ 7. Besondere Bedingungen 
1. Maschinen: Die Baustelle muss für die Maschine befahrbar sein. Für 
Schäden durch das Gewicht oder Arbeitsbewegungen der Maschine an 
Zufahrtswegen, Rasenflächen oder Gebäuden usw. wird keine Haftung 
übernommen.  
 

§ 8. Eigentumsvorbehalt 
Alle von der Auftragnehmerin gelieferten Güter bleiben in deren 
Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber. 
Dieser darf die unter Eigentumsvorbehalt erworbenen Güter im 
gewöhnlichen Geschäftsgang veräußern oder verarbeiten. Dafür tritt 
er sicherheitshalber hierdurch entstandene Forderungen gegen Dritte 
an die Auftragnehmerin ab (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Die 
Abtretung erlischt mit Bezahlung durch den Auftraggeber. 
 

§ 9. Individualabreden 
Individualabreden zwischen Auftragnehmerin und dem Auftraggeber 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich der Schriftform. 
 

§ 10. Salvatorische Klausel 
Sollte eine der hier verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder wider 
Erwarten unwirksam sein, wird die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht berührt. 
 
§ 11 Unterbrechung des Bauvorhabens  
Auf Grund von Vertragsbedingten Notdiensteinsätzen bei div. Gemein-
den und Kommunen kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen bei Ihrem 
Bauvorhaben kommen, da Gefahr in Verzug herrscht.  


